
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 793 UGB
 UGB - Unternehmensgesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.07.2024

1. (1)Wird durch Vereinbarung der Parteien der Versicherungswert auf eine bestimmte Summe (Taxe) festgestellt

(taxierte Police), so ist die Taxe unter den Parteien für den Versicherungswert maßgebend.

2. (2)Der Versicherer kann jedoch eine Herabsetzung der Taxe fordern, wenn sie wesentlich übersetzt ist; ist

imaginärer Gewinn taxiert, so kann der Versicherer eine Herabsetzung der Taxe fordern, wenn sie den Gewinn

übersteigt, der zur Zeit des Abschlusses des Vertrags nach unternehmerischer Berechnung möglicherweise zu

erwarten war.

3. (3)Eine Police mit der Bestimmung: „vorläufig taxiert“ wird, solange die Taxe nicht in eine feste verwandelt ist,

einer nicht taxierten Police (offenen Police) gleichgeachtet.

4. (4)Bei der Versicherung von Fracht ist die Taxe in bezug auf einen von dem Versicherer zu ersetzenden Schaden

nur maßgebend, wenn es besonders bedungen ist.
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